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§206
Beweisanträge des Angeklagten

(1) Mit der Zustellung der Ladung zur Hauptverhandlung ist der An
geklagte auf sein Recht hinzuweisen, eigene Beweisanträge zu stellen.

(2) Verlangt der Angeklagte die Ladung von Zeugen oder Sachverstän
digen oder die Vorlage anderer Beweismittel zur Hauptverhandlung, hat 
er unter Angabe der Tatsachen, über die der Beweis erhoben werden 
soll, seine Anträge beim Gericht zu stellen.

(3) Beweisanträge des Angeklagten hat das Gericht dem Staatsanwalt 
mitzuteilen.

§207
Ladung des gesellschaftlichen Anklägers und des 

gesellschaftlichen Verteidigers
Nach Zulassung sind der gesellschaftliche Ankläger und der gesell

schaftliche Verteidiger unter Beifügung des Beschlusses über die Zulas
sung zu laden. Die Ladung soll Hinweise auf seine Aufgaben und Rechte 
enthalten.

§208
Ladung ohne Antrag

Das Gericht kann auch ohne Antrag die Ladung von Zeugen, Vertre
tern der Kollektive und Sachverständigen sowie die Vorlage anderer 
Beweismittel anordnen.

§209
Aufforderung zur Teilnahme an der Hauptverhandlung

(1) Das Gericht hat in geeigneten Verfahren den betreffenden Ge
werkschaftsleitungen, Leitungen der Freien Deutschen Jugend, Betriebs
leitungen, Ausschüssen der Nationalen Front und anderen Organen, Ein
richtungen und Kollektiven, die von der Strafsache berührt werden, 
rechtzeitig Nachricht über die stattfindende Verhandlung und konkrete 
Hinweise zu geben, welche Bedeutung ihre Teilnahme am Gerichtsver
fahren für dessen Auswertung in ihrer Arbeit hat.

(2) Zur Erhöhung der gesellschaftlichen Wirksamkeit des Verfahrens 
kann das Gericht auch Bürger aus dem Arbeite- oder Wohnbereich des 
Angeklagten zur Anwesenheit in der Hauptverhandlung auffordern. Die 
Aufforderung ergeht unmittelbar an diese Personen oder an die zustän
dige staatliche, betriebliche oder gesellschaftliche Leitung.

§210

Vernehmung durch einen beauftragten oder ersuchten Richter
(1) Wenn dem Erscheinen eines Zeugen in der Hauptverhandlung für 

eine längere oder ungewisse Zeit Krankheit oder Gebrechlichkeit oder 
andere nicht zu beseitigende oder erhebliche Hindernisse entgegenstehen,


